
 

 

Z-19.15-439  1. Februar 2017   
1. Februar 2022  

MCT BRATTBERG VERTRIEBS-GMBH 

Langgasse 63 

64409 Messel  

 

Kabelabschottung "System MCT-BRATTBERG 2000, Typ RGB-30" der Feuerwiderstandsklasse 

S 30 nach DIN 4102-9  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-439 vom 31. Januar 2012. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
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über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 31. Januar 2012 
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Z79525.16 1.19.15-127/16 

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert: 

 

1. Der Abschnitt 2.2.1 erhält folgende Fassung: 

2.2.1 Allgemeines 

 Die für die Herstellung der Stahlrahmen und Zubehörteile4 bzw. Kabelabschottung zu 
verwendenden Bauprodukte müssen 

 den Bestimmungen des Abschnitts 2.1 entsprechen und 

 verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der 
jeweiligen Landesbauordnung. 

 

2. Der Abschnitt 2.2.3 wird wie folgt geändert: 

Jeder Rahmen bzw. jede Rahmengruppe nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller in Übereinstimmung mit 
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die alle zur Montage und zur 
Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinweise enthält, z. B.: 

 Art und Mindestdicken der Wände, in die die Kabelabschottung eingebaut werden darf, 

 Grundsätze für den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben über die dafür zu verwen-
denden Baustoffe (z. B. Packstücke), 

 Hinweise auf zulässige Kabel unter Berücksichtigung der Bauteilart und –dicke (Angaben 
zu Art/Aufbau der Kabel und Kabelaußendurchmesser), 

 Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung mit Angaben zu notwendigen Abstän-
den, 

 Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel, 

 Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge, 

 Hinweise auf zulässige Änderungen (z. B. Nachbelegung). 

 

3. Der Abschnitt 3.1.3 erhält folgende Fassung: 

3.1.3 Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung zu anderen Öffnungen oder Einbauten 
muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen: 

Tabelle 1 

Abstand der Kabel-
abschottung zu 

Größe der nebeneinander liegenden 
Öffnungen 

Abstand zwischen den 
Öffnungen 

anderen Kabel- oder 
Rohrabschottungen  

eine/beide Öffnung(en) > 40 cm x 40 cm  20 cm 

beide Öffnungen  40 cm x 40 cm  10 cm* 

anderen Öffnungen 
oder Einbauten  

eine/beide Öffnung(en) > 20 cm x 20 cm  20 cm 

beide Öffnungen  20 cm x 20 cm  10 cm* 

 * gemessen zwischen den Flanschen 

 

Juliane Valerius  Beglaubigt 

Referatsleiterin 

 
4
  Die Zusammensetzung bzw. der Herstellprozess und die maßgeblichen Herstellbedingungen sind beim Deutschen 

Institut für Bautechnik hinterlegt. 
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